
AD\1174504DE.docx PE629.507v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2014-2019

Entwicklungsausschuss

2018/2107(INI)

24.1.2019

STELLUNGNAHME

des Entwicklungsausschusses

für den Ausschuss für internationalen Handel

zu der Umsetzung der APS-Verordnung (EU) Nr. 978/2012
(2018/2107(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Frank Engel



PE629.507v02-00 2/7 AD\1174504DE.docx

DE

PA_NonLeg



AD\1174504DE.docx 3/7 PE629.507v02-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen 
Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die von der Kommission durchgeführte Halbzeitüberprüfung des Allgemeinen 
Präferenzsystems (APS) der EU; begrüßt, dass Begünstigte der Initiative „Alles außer 
Waffen“ („Everything but Arms“, EBA) und des APS+ mit der neuen Verordnung eine 
Steigerung der Ausfuhren erzielen konnten, was einen wichtigen Beitrag zur 
Beseitigung von Armut leistet;

2. betont, dass die Handelspolitik der EU auf den Grundsätzen der EU-Außenpolitik 
(Wirksamkeit, Transparenz und Werte) beruhen muss; weist darauf hin, dass in 
Artikel 208 AEUV der Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 
festgeschrieben und die Beseitigung der Armut als Hauptziel festgelegt ist;

3. stellt mit Zufriedenheit fest, dass 2016 durch die im Rahmen des APS gewährten 
Präferenzen Einfuhren im Wert von 62,6 Mrd. EUR in die EU getätigt wurden, was eine 
steigende Tendenz bedeutet und sich folgendermaßen verteilt: 31,6 Mrd. EUR von 
Begünstigten des Standard-APS, etwa 7,5 Mrd. EUR von Begünstigten des APS+ und 
23,5 Mrd. EUR von Begünstigten der Initiative EBA (gemäß den Daten von Eurostat 
vom September 2017);

4. weist darauf hin, dass das APS die Industrien der Entwicklungsländer dabei unterstützt, 
die aufgrund der erhöhten Vorlaufkosten entstehenden Schwierigkeiten auf den 
Exportmärkten zu überwinden; weist darauf hin, dass die Ziele des APS gemäß der 
Welthandelskonferenz (UNCTAD) darin bestehen, die Exporteinnahmen zu steigern, 
die Industrialisierung in den Entwicklungsländern und damit auch in den am wenigsten 
entwickelten Ländern zu fördern und im Hinblick auf die Beseitigung der Armut deren 
Wachstum zu beschleunigen; 

5. hebt hervor, dass das APS+ ein zentrales Instrument der EU-Handelspolitik ist, das 
einen besseren Marktzugang ermöglicht und mit einem strengen 
Überwachungsmechanismus einhergeht, mit dem Menschen- und Arbeitnehmerrechte 
sowie Umweltschutz und eine verantwortungsvolle Staatsführung in gefährdeten 
Entwicklungsländern gefördert werden;

6. begrüßt die hohe Quote bei der Präferenznutzung bei Begünstigten der Initiative EBA; 
weist darauf hin, dass der Marktzugang allein nicht genügt, um Armut und 
Ungleichheiten in den am wenigsten entwickelten Ländern zu reduzieren; betont daher, 
dass die Initiative EBA um Entwicklungshilfe sowie handelsbezogene Hilfe und 
Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau ergänzt werden sollte, um noch wirksamer zu sein; 
weist insbesondere darauf hin, dass es stärkerer Bemühungen bedarf, um Probleme wie 
Landnahme und Umweltzerstörung im Rahmen der Initiative EBA in Angriff zu 
nehmen;

7. bedauert, dass das APS der Halbzeitüberprüfung zufolge nur in begrenztem Maß zu 
nachhaltiger Entwicklung und Umweltschutz beigetragen hat; weist insbesondere 
besorgt darauf hin, dass die Produktion von und der Handel mit Textilien und 
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Bekleidung, die zu den wichtigsten Importprodukten im Rahmen des APS gehören, die 
Zerstörung der Umwelt in den begünstigten Ländern beschleunigt haben, da keine 
hinreichenden Umweltschutz- und Abfallbewirtschaftungsmechanismen vorhanden 
sind1; erwartet, dass mit der Halbzeitüberprüfung des APS den Handelspartnern der EU 
weiter nahegelegt wird, höhere Sozial-, Arbeits- und Umweltstandards einzuführen, was 
durch Anreize wie zusätzliche Zollpräferenzen für nachhaltig hergestellte Erzeugnisse 
erreicht werden könnte;

8. verweist auf die Bewertungen, in denen dargelegt wird, dass mit dem APS im Großen 
und Ganzen ein Beitrag zur sozialen Entwicklung und zu den Menschenrechten geleistet 
wurde, insbesondere im Hinblick auf die Beschäftigung von Frauen, die Grund- und 
Arbeitnehmerrechte, die Einhaltung von Umweltnormen, die Umsetzung von Verfahren 
für eine verantwortungsvolle Staatsführung, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Drogenhandel, Korruption, Geldwäsche und Terrorismus, sowie die 
Ratifizierung der grundlegenden Übereinkommen der IAO; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, den diesbezüglichen Dialog mit den Partnerländern zu vertiefen, um 
kontinuierliche Fortschritte sicherzustellen;

9. weist jedoch erneut darauf hin, dass es sich beim APS um ein auf der Schaffung von 
Anreizen beruhendes System handelt, das einheitlich angewendet werden muss, damit 
es seine Wirkung entfalten kann; bedauert, dass Untersuchungen mutmaßlicher 
Verstöße gegen die Verpflichtungen nicht einheitlich und rechtzeitig eingeleitet werden; 
ist der Ansicht, dass das Mittel der vorübergehenden Rücknahme von 
Handelspräferenzen im Falle schwerwiegender und systematischer Verstöße gegen die 
Grundrechte einheitlich und wirkungsvoll eingesetzt werden sollte; betont die 
Wichtigkeit eines fortwährenden Engagements und einer fortwährenden Überwachung 
sowie einer stärkeren Beteiligung der Zivilgesellschaft an diesen Prozessen;

10. fordert die Kommission nachdrücklich auf, bei mutmaßlichen Verstößen gegen die 
Menschenrechte oder Arbeitnehmerrechte im Rahmen der APS-Verpflichtungen rascher 
und entschiedener vorzugehen; fordert die Einrichtung eines Mechanismus, auf den 
Einzelpersonen oder Gruppen zurückgreifen können, die unter negativen Auswirkungen 
der Umsetzung des APS zu leiden haben;

11. fordert, dass die im Rahmen des APS+ begünstigten Länder stärker dabei unterstützt 
werden, den Trend der abnehmenden Produktdiversifizierung umzukehren; ist der 
Ansicht, dass mit dem weiter verschärften Überwachungssystem im Rahmen des APS+ 
sowie dank der Erkenntnisse der Vereinten Nationen und der 
Überwachungseinrichtungen der IAO und der Informationen, die von Dritten geliefert 
wurden, dazu beigetragen werden konnte, dass alle Begünstigten des APS+ Fortschritte 
bei der Umsetzung der 27 Übereinkommen erzielen; fordert die Kommission auf, sich 
verstärkt darum zu bemühen, die Transparenz bei der Überwachung des APS+ der EU 
zu verbessern, deren Mechanismus sowohl bei Ländern, die im Rahmen des APS, als 
auch bei Ländern, die im Rahmen der Initiative EBA gefördert werden, angewendet 
werden sollte

12. weist besorgt darauf hin, dass keine Konditionalität vorhanden ist, mit der im Rahmen 
des APS und der Initiative EBA begünstigte Länder dazu angehalten werden, 

                                               
1 Siehe vorstehend angeführte Halbzeitüberprüfung des APS.
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Umweltnormen und die in internationalen Übereinkommen verankerten Bestimmungen 
zu Klimawandel und Umweltschutz einzuhalten; vertritt die Auffassung, dass die Liste 
der Übereinkommen über Arbeitnehmerrechte und die Menschenrechte sowie über die 
Grundsätze des Umweltschutzes und der verantwortungsvollen Staatsführung im 
Rahmen der nächsten Reform der APS-Verordnung aktualisiert werden sollten, 
insbesondere indem die Ratifizierung und wirksame Umsetzung des Pariser 
Klimaübereinkommens als neue Konditionalität eingeführt wird, und fordert 
grundsätzlich die Kommission auf, technische Unterstützung zu leisten, um im Rahmen 
der Umsetzung aller drei APS-Regelungen den Umweltschutz zu verbessern;

13. weist darauf hin, dass die EU im Sinne der Kohärenz mit der Politik anderer 
internationaler Akteure, etwa multinationaler Unternehmen, eine uneingeschränkte 
Beteiligung an der Verbesserung der Einhaltung der Menschenrechte, der Rechte des 
Kindes, der sozialen Rechte, der Umweltrechte sowie der Wahrung der öffentlichen 
Gesundheit fördern muss; fordert die EU auf, dafür zu sorgen, dass im Zusammenhang 
mit dem Recht auf Arbeit entlang globaler Wertschöpfungsketten, d. h. entlang der 
gesamten Versorgungskette, die Menschenrechte eingehalten werden;

14. weist darauf hin, dass die Branche, die am stärksten durch das APS abgedeckt ist, die 
Textil- und Bekleidungsindustrie ist, dass der Textil- und Bekleidungsindustrie 
aufgrund der niedrigen Investitionskosten und der Verfügbarkeit von Arbeitsstellen, die 
nur eine geringe Qualifikation erfordern, im Rahmen der Industrialisierung der am 
wenigsten entwickelten Länder eine besondere Bedeutung zukommt und dass die 
Textil- und Bekleidungsindustrie bei der Stärkung der Rolle der Frau in der Gesellschaft 
von großer Bedeutung ist; fordert die EU auf, einen verbindlichen Rechtsrahmen 
bezüglich der Sorgfaltspflicht von Unternehmen einzurichten und die im Bereich der 
Mineralien aus Konfliktgebieten ausgearbeiteten Modelle, insbesondere im Hinblick auf 
Transparenz und Rückverfolgbarkeit, auf die Textilbranche auszuweiten; 

15. fordert eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft und der 
Entwicklungseinrichtungen am Überwachungsverfahren;

16. betont, dass in den begünstigten Ländern Kapazitäten aufgebaut werden müssen, damit 
die auf der Angebotsseite bestehenden Einschränkungen bei Diversifizierung und 
Inanspruchnahme der Präferenz reduziert werden; fordert, dass Maßnahmen im Rahmen 
der Handelshilfe in dieser Hinsicht wirksamer eingesetzt werden.
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